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Wathildengrotte im Rö-thelstein
bei Mixni-tz, S-teiermarlc
Stellung unter Denkmalschutz

Bescheid

Das Bundesdenkmalam-t hat gemäß Artikel II, § 2 Abs.1
des-Bundesgesetzes vom 26. Juni 1928, BSBl. Nr. 169, zum
Schütze von Na-turhohlen (Na-turhohlsngese-tz) en-tschieden:

Spruch

Es wird festgas-tsll-t, daß die Erhal-tung der

Ma-thildsn ro1;te(925m)

im Rothslstein bei Nixni-tz, S-teiermark

(Österreichisches Höhlenverzeichnis Nr. 2839/3)

als Naturdenlmal wegen ihrer Eigenart, ihres besonderen
Sepräges und ihrer naturwissenschaftlichen Bedeu-tung ge-
maß Artikel II § 1 Abs. 1 des Naturhöhlengese-tzes im
öffentlichen In-tsresse gelegen is-fc. Dami-t is-b im Sinne
der erwähnten Gese-tzesbes-tiramung die Verfügung über die
genannte Naturhöhle bezüglich des EingEinges, des Raunes
uud des Inh&l-tes nach Maßgabe der Bes-timmungen des Na-fcur-
höhlengess-tzes beschränk-t.

gr u n d

Die bisher bekannt gewordenen Itäume der Mathilden-
gro-tte liegen auf, bzw. im'terhs. lb der &rundparzelle
Nr. 337/45 der KG Hixnitz, die in EZ 14 der KG Wixnitz
en-thal'-ten ist und im Eigen-tum von Herrn Franz Mayr-Melnhof-
Saurau steh-t.

Für die Stellung der Ka-thildengro-tte unter Denkmal-
schütz ist maßgebend:

Die Hathildengro-t-te liegt am s-teilen Sudhang des
Itö-thels-teins bei T"ixni-tz. Der'Iiingang is-t südwes-t-exponiert
uiid gffnc-t sind in 925 m Seehöhe. Er fuhrl: in eine_Vor-
halle'mit'spi-fczbogenar-tigem Profil und weiten Wandkolken.
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Sinter- und Tropfs-teinschmuck kennzeichnet einen als
"Eingangsstollen" bezeichne-ten Höhlentoil, der in don
"Haupt-tunnel" überfü.l'u-'l;. Dort sind verschiedene Sinter-
gebilde und Sedimente anzutreffen, die sich auch in die
"Haupthalle" fortsetzen. In der Haup-thalle sind die
Sintergebilde zum Teil als iVahdformen entwickel-t, zum
Teil als Trümmer an der Höhlensohle zu finden. Von der
Haup-thalls ist eine "Endhalle" abgegliedert, die einen
vermutlich nicht ständigen, doch oft langanhal-tenden
Höhlensee aufweis-t. Am 3. Juli 1973 hatte der See eine
Länge von rund 8 Meter und eine Breite von 4 Meter.

Die Mathildengro-t-te, deren Gesamtlänge einschließ-
lich aller Ns'benstrecken mi-t 80 m angegeben werden kann,
erhält durch den überaus reichen Sin-tersctunuck, für den
im besonderen hohe, im einzelnen reichgegliederts Siatsr-
wände cha.rak'teristisch sind und durch das Auf'tr'.eten zahl-
reicher, oft stufenweise Ubereinandar geschalts-ter Sinter-
Wasserbecken Eigenart und besonderes G-epräge. Der Nachweis
von Besten einer älteren, zerstörten Sintergenera-tion und
einer Phase -teilweiser Sedimentfüllimg, deren Alters-
Stellung derzeit nich-t bestimmbar ist, begründen eine
besondere na'turwisaenschEif'tliche Bedeutung. Biospeläolo-
gische Untersuchungen besonders im Hinblick auf das Vor-
kommen echter Grundwassertiere sind bisher nicht erfolgt,
erscheinen aber sehr aussichtsreich. Na-turwissenschaft- .

liche Bedeutung haben auch das Auftreten von Knochenerden
und das Vorhsmdensein einer rezenten, wenn auch bescheide-
nen Sinterbildungsalftivität, die sich im Wachs-tian von
Tropfröhrchen äußert.

In direkter Nachbarschaft der Mathildengrot-te liegen
noch die Höhlen "Kalter Keller" und "Klingloch".. Diese
drei Höhlen, zeigen, auf kleinem Raum eine Vielfalt an ver-
schiedenen Raumausbildungen und können als Beispiel für die
polymorphs Entatshung von Höhlei-i im sel'ben Nu-ttergestein
angeführt

Bie geschilder'ten Eigenschaf'ten wurden durch sin
Organ des Bundesdenkmalerates an Ort und Stelle erhoben
und im Bundesdenkmalamt überprüft.

Im Zusammeiüiang damit wird auch auf die nachfolgende
einschlägige Literatur verwiesen:

Abel 0. und Kyrie &. 1931> Die Dr&chsnhöhle bei Mixnitz.
Speläolog.Monographien, Band VII-IX, Wien 1931.

Saar R. 1923, Der Röthelstein bei Mixnitz und seine
speläologischen Erscheinungen, Speläologisches
Jahrbuch, IV, Wien 1923, Seite 160-173.

Schadler J. 1931, Der Röthelstein und seine DurcMiohlung.
in : Abel 0. und Kyrie G. 1931 (s. o. ), S. 134-147.
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±<4. c L'inleitung des Verfahrens m;u'uti der Partei gemäß
Artikel II, § 2 AT3S. 2 des Naturhöhlengese-tzes mit Zu-
schrifl; vom l6. Nai 1974, ZI. 175/74 mi-tge-teil-t. Die Ja-t'tei
hat von der ihr gebotenen Högliclikei-t einer S'tellungnahme
innerhalb der gesetzten Frist von 14 Tagen keinen Gebrauch
gemach. t.

Das Bestehen der geschilderten Eigenschaf-ten der
Na-turhöhle blieb seitens der Partei unbestritten.

Es s'teli't somit fest, daß es sich um ein Naturdenkmal
im Sinne des Naturhöhlengesetzes handelt. Das öffentliche
Interesse an der Erhaltung dieses Denkmals ist damit be-
gründet, daß die Mathildengrotte und die ihr benachbarten
Höhlen von den verschiedenartigen Auswirkimgen der für
die Höhlenbildung maßgebenden. Vorgänge auf engem Raum
zeugen.

Es war daher wie im Spruch zu sn-tscheiden:

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist die binnen zwei Wochen
beim Bundesäenkmalamt einzubringende Berufung au das
Bundesministerium für Land- und Porstwirtschaf-t zulässig.
Sie unterliegt der Gebülu'enpflicht

Zur Beachtung:

An die Stellung unter Denkmalschutz nach dem Natur-
höhlengesetz knüpfen sich die in diesem Gesetz festgelegten
besonderen Rechtsfolgen.

Danach bedarf insbesondere die Zerstörung eines
nach dem Naturhohlengesetz unter Schutz gestellten Natur-
denkmals sowie jede Veränderung an. einem solchen, welche
die Eigenart, das besondere G-epräge oder die naturwissen-
schaftliche Bedeutung des Naturdenkmals beeinflussen
könnte, der Zustimmung des Bundesdenkmalamtes. Nur bei
Gefahr im Verzüge dürfen die unbedrngt erforderlichen
Eingriffe in ein solches Naturdenkmal ohne vorherige Zu-
s-timmung des Bundesdenkmalam-tes vorgenommen werden, doch
ist hierüber gleichzeitig Anzeige an das genannte Amt' zu
erstatten.

Die Veräußerung oder Verpachtung eines solchen
Naturdenkmals hat der Veräußerer (Verpächter) unter Nam-
haf-bmachung des Erwerbers (Pächters) ohne Verzug im Wege
der zuständigen politischen Bezirksbehörde dem Bundesdenk-
malamt anzuzeigen. Die Stellung unter Denkmalschutz wird
durch eine Veräußerung oder Verpachtung nicht berührt.

Erforschungen und Befahrungen unter Schutz stehender
Na-turhöhlen dürfen nur mit Zus-tiramung des Bundesdenlanal-
am-tes durchgeführt werden; dasselbe gilt für das Aufsammeln
von Höhleninhal-t jeder Art sowie Grä'bungen im Höhleninhal-t
nach Einschlüssen jeder Art in Naturhöhlen oder Karster-
schsinungen, die unter Denkmalschu-tz stehen.
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Die Nichteinhaltung der BeBtimmungen d^s Natur-
hohlengesetzes wird von der Verwal-tungsbehörde gemäß
§15 dieses Gesetzes bestraft. Außerdea kann nach § 16
des bezogenen Gess-tzes den schuldtragenden Personen auch
die Verpflichtung zur Wiederherstellung des früheren Zu-
Standes auf'eigene Kosten aufgetragen werden.

Ergeht an:
T. Herrn . Franz Mayr Melnhof-Saurau

8130 Frohnleiten, Schloß Pfaimberg
2. Herrn Dr. Leopold Goess

9020 Klagenfurt, Alter Platz 30
als Eigentümer bzw. Kurator für den ältesten ehelichen
NacKkommsn des derzeitigen Eigentümers.

3. das Bundesminis-terium für Land- und Forstwir-t schaft
1010 Y/ien, Stubenring 1

4. den Landeskonservator für Steiermark
8010 Gras, Sporgasse 25

5. die Bezirksh.aup'tmannschafl; Brück a. d. MUT
8601 Brück a. d. Mur

6. das Gemeindeeunt Pernegg a. d. Mur
8132 Fernegg

im Sinne des Art. II § 2 des Na-turhöhlengesetzes BGB1.
Nr. 169/1928, ohne Anschluß eines Srundnsses des Natur-
denkmals unter Hinweis auf die Übermittlung einer Aus-
fertigung der Höhlenbucheinlage nach Rechtskraft dieses
Bescheides, zur Kenntnis.

7. an den Lai-ideshaup-tmann. der S-beiermark
Dr. Friedrich Niederl 8010 &raz Bur°-

. das Amt der Steiermär ischen Iiandesrsgierung
8010 Graz, Burg

im Sinne des Art. II § 2 Abs. 3 des-Naturhöhl$nges. et3ess, BGBl
Nr. 169/1928, zur Kenn-tni^.

9. den Landesverein für Hoh. lenkunds in'der Steiermark
8010 Graz, Bratidhofgasse

10. den Verband österreichischer Höhlenforscher
1020 Yfien, Obere Bonaustraße 99/7/3, zur Kennntis
im Hinblick auf die Mitwirkung es. der Fuhriuig des
österreichischen Höhlenverzaiclmisses.

Wien, am 27. Juni 1974
^vfD<§fr räsident i. V.
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